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§ 1097 
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Text 

§ 1097. Werden Ausbesserungen nötig, welche dem Bestandgeber obliegen, so ist der 
Bestandnehmer bei sonstigem Schadenersatz verpflichtet, dem Bestandgeber ohne Verzug Anzeige zu 
machen. Der Bestandnehmer wird als ein Geschäftsführer ohne Auftrag betrachtet, wenn er auf das 
Bestandstück einen dem Bestandgeber obliegenden Aufwand (§ 1036) oder einen nützlichen Aufwand 
(§ 1037) gemacht hat; er muß aber den Ersatz längstens binnen sechs Monaten nach Zurückstellung des 
Bestandstückes gerichtlich fordern, sonst ist die Klage erloschen. 


